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FFH-Impact

Hintergrund
Der Bewertung des Erhaltungszustands 
der durch die FFH-Richtlinie geschützten 
Lebensraumtypen und Arten kommt 
große Bedeutung zu. Auf ihrer Grundla-
ge werden die naturschutzfachlichen Er-
haltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
festgelegt, welche wiederum naturale 
und ökonomische Auswirkungen auf die 
forstliche Bewirtschaftung nach sich zie-
hen können. Die Erhaltungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen werden in den Ländern 
in FFH-Managementplänen (auch: Pfl e-
ge- und Entwicklungspläne oder Sofort-
maßnahmenkonzepte) oder erweiterten 
Schutzgebietsverordnungen für jedes ein-
zelne FFH-Gebiet konkretisiert.

Darüber hinaus sind die Mitgliedsstaa-
ten der Europäischen Union verpfl ichtet, 
den Erhaltungszustand der FFH-Lebens-

raumtypen und Arten zu überwachen 
und der EU-Kommission alle sechs Jahre 
zur Durchführung der Erhaltungsmaß-
nahmen und zu deren Auswirkung Bericht 
zu erstatten. Somit ist die Bewertung von 
Erhaltungszuständen auch für die Berichts-
pfl ichten von großer Wichtigkeit [2].

Erhaltungszustandsbewertung 
der Wald-Lebensraumtypen

Von der Bund/Länder-Arbeitsgemein-
schaft Naturschutz, Landschaftspfl ege und 
Erholung (LANA) sind in Zusammenarbeit 
mit der Forstchefkonferenz (FCK) länder-
übergreifende Empfehlungen für die Um-
setzung der FFH-Richtlinie im Wald erar-
beitet worden. Teil dieser Empfehlungen 
sind u.a. Bewertungsschemata für die 
Waldlebensraumtypen des Anhangs I der 
FFH-Richtlinie. Diese Bewertungsschemata 
wurden von den Bundesländern teilweise 
übernommen, teilweise wurden eigene 
Bewertungsschemata entwickelt. 

Die Bewertung des Erhaltungszustands 
von Lebensraumtypen erfolgt nach einem 
zweistufi gen Verfahren. Zunächst werden 
die drei Kriterien „Habitatstrukturen“, 
„Lebensraumtypisches Arteninventar“ 
und „Beeinträchtigungen“ auf Grundlage 
von durch die Länder festgelegten Schwel-
lenwerten einzeln mit den Wertstufen A, 
B oder C bewertet. Die Bewertung der 
drei gleichwertigen Kriterien wird dann 

zu einem Gesamtwert zusammengefasst 
(Tab. 1) [3]. 

Im Rahmen der Analyse der Bewer-
tungsschemata aus den Flächenbundeslän-
dern wurde deutlich, dass die Festlegung 
der Schwellenwerte bei der Ermittlung des 
Erhaltungszustands in den Bundesländern 
zum Teil unterschiedlich ist. So werden z.B. 
bei den Lebensraumtypen „9110 Hainsim-
sen-Buchenwald“ und „9130 Waldmeister-
Buchenwald“ 

für den Erhaltungszustand A in Sachsen u.a. 
> 3 Stück Totholz/ha, in Brandenburg dage-
gen > 40 m³ je Hektar an Totholz gefordert; 
für den Erhaltungszustand B sind in Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland und 
Sachsen 1 bis 3 Stück Totholz pro Hektar vor-
gegeben, in Hessen 5 bis 14 m³ und in Bran-
denburg 21 bis 40 m³ (Tab. 2). 

In Bezug auf die Anzahl von Biotop- und 
Altbäumen sind für eine Einordnung in 
die Wertstufe A 

in den Bundesländern Bayern, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen mindestens 6 Bäu-
me/ha nötig; 
in Mecklenburg-Vorpommern werden Alt-
holzinseln mit einem Flächenanteil von min-
destens 2 % oder 6 Biotop- und Altbäume 
pro Hektar gefordert; 
in Baden-Württemberg müssen dagegen 
mindestens 5 und in Brandenburg > 7 Bäume 
pro Hektar vorhanden sein. 
In der hessischen Bewertungsmatrix werden 
keine Angaben zu Altholz- und Totholzmen-
gen pro Hektar formuliert. 

Für eine Einordnung in die Wertstufe B 
sind an Alt- und Biotopbäume 

in den Bundesländern Bayern, Rheinland-Pfalz, 
Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen mindestens 3 pro Hektar notwendig. 
Auch in Mecklenburg-Vorpommern werden 
mindestens 3 Alt- und Biotopbäume pro Hek-
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Tab. 1: Verfahren zur Bewertung des Er hal-
tungszustands für Lebensraumtypen [4]
Habitatstrukturen  A A A A A B B
Arteninventar  B A B C A B C
Beeinträchtigung  C B B C C C C
Gesamtwert  B A B C B B C
A = sehr gut, B = gut, C = mittel bis schlecht
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tar gefordert, wenn keine Altholzinseln mit 
einem Anteil von mindestens 1 % auf der Le-
bensraumtypfl äche vorhanden sind. 
Baden-Württemberg fordert 2 bis 5 und Nord-
rhein-Westfalen und Saarland jeweils 1 bis 5, 
Niedersachsen und Sachsen jeweils 3 bis 6 
Bäume pro Hektar. 
Brandenburg stellt auch hier die höchste For-
derung mit 5 bis 7 Alt- und Biotopbäumen 
pro Hektar.

FFH-Erhaltungsziele
und -Maßnahmen
Im Rahmen des Teilforschungsprojektes 
wurden 44 „typische“ FFH-Management-
pläne mit Maßnahmenplanungen für die 
beiden Lebensraumtypen „9110 Hainsim-
sen-Buchenwald“ und „9130 Waldmeister-
Buchenwald“ aus den Bundesländern ana-
lysiert. Aus diesen Managementplänen 
gehen folgende besonders bedeutsame 
Erhaltungsziele für die beiden Lebensraum-
typen hervor: 

der Erhalt strukturreicher, naturnaher Hain-
simsen- und Waldmeister-Buchenwälder mit 
ihrer lebensraumtypischen Fauna und Flora 
in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen 
und Altersphasen und in ihrer standörtlichen 
Variationsbreite und
der Erhalt bzw. die Entwicklung hoher An-
teile an Alt- und Totholz sowie Horst- und 
Biotopbäumen.

Aus den Erhaltungszielen leiten sich in den 
FFH-Managementplänen Maßnahmen ab, 
mit denen diese Ziele erreicht werden kön-
nen. Als häufi gste Erhaltungsmaßnahmen 
werden für die Buchenwald-Lebensraum-
typen in den analysierten Management-
plänen der Erhalt bzw. die Erhöhung des 
Anteils von Habitatbäumen, Totholz und 
Altholz(inseln) genannt. Außerdem wird 
in vielen Managementplänen der Erhalt 
eines ausreichenden Anteils von Bäumen 
in der Reifephase als wichtig erachtet. 

Darüber hinaus sind Maßnahmen-
planungen zum Erhalt der lebensraum-
typischen Gehölzarten, wie z.B. durch 
Verjüngung und Förderung lebensraum-
typischer Gehölze, Schutz seltener ein-
heimischer Baumarten (z.B. Elsbeere), 
der sukzessiven Entnahme nicht-lebens-
raumtypischer Baumarten, insbesondere 
Douglasie und Fichte und der Verzicht auf 
das Einbringen nicht-lebensraumtypischer 
Baumarten von hoher Bedeutung. 

In Bezug auf die waldbauliche Be-
handlung ist in einigen Bundesländern 
(z.B. Baden-Württemberg, Bayern, Nord-
rhein-Westfalen) die naturnahe Waldbe-
wirtschaftung als Erhaltungsmaßnahme 
aufgeführt. Teilweise wird in den Manage-
mentplänen auf die Waldbehandlungs-
grundsätze (Richtlinien und Erlasse) des 
öffentlichen Waldes verwiesen (Meck len-
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burg-Vorpommern) und diese für die an-
deren Waldeigentumsarten empfohlen.

Als Verjüngungsverfahren werden oft 
einzelstammweise Zielstärkennutzungen 
oder Femelhiebe formuliert. In den beiden 
Buchenwald-Lebensraumtypen ist der Na-
turverjüngung der lebensraumtypischen 
Arten gegenüber künstlicher Verjüngung 
der Vorzug zu geben. 

Bei der Holzernte sind bodenscho-
nende Rücketechniken einzusetzen. Der 
Waldboden außerhalb der Rückegassen 
ist nach den Maßnahmenplanungen nicht 
zu befahren. 

In einigen Bundeländern sind die erfor-
derlichen Anteile bzw. die Anzahlen für 
Altholz, Totholz und Habitatbäume in den 
Managementplänen genau und teilwei-
se auch bestandesscharf angegeben (z.B. 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen). Andere Maß-
nahmenplanungen sind in den Ländern 
dagegen oft nur fl ächig oder auf Ebene 
großer Bewertungseinheiten aufgeführt 
und gelten somit unspezifi sch für die ge-
samte Lebensraumtypfl äche (z.B. Bayern, 
Baden-Württemberg). In einigen Bundes-
ländern fehlt ein Flächenbezug für die 
Maßnahmenplanung vollständig. 

Zusätzlich fehlen in einigen Bundeslän-
dern teilweise oder auch vollständig die 
Angaben hinsichtlich der Rechtsverbind-
lichkeit der Managementpläne. In ande-
ren Plänen (z.B. in Niedersachsen, Schles-
wig-Holstein und Bayern) wird deutlich, 
dass die Maßnahmenplanungen für den 

öffentlichen Wald bzw. den Landeswald 
verbindlich sind, für den Privatwald jedoch 
nur Maßnahmenvorschläge darstellen.

Folgerungen 

Die Unterschiede in der Ausgestaltung 
und Festlegung der Schwellenwerte bei 
der Bewertung des Erhaltungszustands in 
den einzelnen Bundesländern spiegeln, 
wie auch die Managementplanungen und 
deren Umsetzung, das föderale System 
in Deutschland wider. Waldbesitzer mit 
Flächen in verschiedenen Bundesländern 
müssen sich folglich nicht nur auf unter-
schiedliche FFH-Managementplanungen, 
sondern auch auf unterschiedliche Anfor-
derungen zur Wahrung des Erhaltungszu-
stands einstellen. 

Kritisch hinterfragt werden kann, 
mit welcher naturschutzfachlichen Be-
gründung für das gleiche Schutzobjekt 
bei der Erhaltungszustandsbewertung 
in den Bundesländern teilweise deutlich 
abweichende Schwellenwerte festgelegt 
wurden, die unterschiedlich hohe Auswir-
kungen auf die forstliche Bewirtschaftung 
entfalten könnten. 

Quantitative und operationale Anga-
ben zu den FFH-Maßnahmenplanungen 
werden in den Managementplänen über-
wiegend für Altholz, Totholz und Habitat-
bäume getroffen. Ein Flächenbezug für 
andere Maßnahmen fehlt dagegen oft 
vollständig. Eine Umsetzung dieser FFH-
Maßnahmenplanungen wird im Rahmen 
der praktischen Waldbewirtschaftung bei 
fehlendem Flächenbezug und fehlenden 
operationalen Steuerungsgrößen für die 
Forstbetriebe erschwert. 

Weiterhin können durch FFH-Maßnah-
menplanungen die Wahl der Baumarten 
oder großfl ächige Verjüngungsmaß-
nahmen starken Einschränkungen unter-
worfen sein. Dies kann nicht nur im Wi-
derspruch zu Eigentümerentscheidungen 
liegen, sondern auch der waldbaulichen 
Dynamik entgegenstehen.
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Tab. 2: Geforderte Menge 
an liegendem und stehendem Totholz 
in den Bundesländern
Wert-
stufe

Bundesland Geforderte 
Menge

A

BY, NI, NW, RP, SH, SL, SN, TH >3 St./ha
ST >5 St./ha
BW >10 m³
HE >15 m³
BB >40 m³
MV keine Angabe

B

RP, SH, TH >1 St./ha
NI, NW, SL, SN 1 bis 3 St./ha
ST 1 bis 4 St./ha
BW 3 bis 10 m³
HE 5 bis 14 m³
BB 21 bis 40 m³
MV keine Angabe

C

BY, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH <1 St./ha
BW <3 m³
HE <5 m³
BB <20 m³
MV keine Angabe 


